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Der erste Hauptteil des Werkes schil- Kandidaten fallen Z Jlassen. 3 doch ist

dert die geschichtliche Entwicklung der Po- in einigen Konkordaten diese zusätzlichelıtıschen Klausel, h. ener Bestimmung Verpflichtung eingegangen.
der METGF Konkordate, die dem Staate das Zwei Fälle staatlicher Bedenkenäußerung
Recht einräumt, OC einen VO der Kirche (Aachen 1938 und Fulda deren Ak-

Aussicht SCHNOMMECNEC Kandıdaten für ten hiıer veröffentlicht werden, führt der
einen Bischofsstuhl Bedenken polıtischer Na- Verfasser als Bestätigung seiner Auffassun-
tur geltend machen können. Die Klausel SCH Im übrigen ist das deutsche KOon-
hat sich entwickelt AUS dem ım  19. Jahr- kordatsrecht, das naturgemäß eingehender
hundert uch niıchtkatholischen Fürsten Cr besprochen wird, Zanz in die Gesamtdar-
währten Privileg, weniger genehme Kan- stellung eingeiügt. Vor allem hiıer
dıiıdaten VO der Berufiung aut einen Bı- öfters die unannehmbaren Folgerungen —_
schofsstuhl auszuschließen. In dem Maße rückzuweisen, dıie Werner Weber aus sSEe1-
aber,; w1e sıch das Schwergewicht der AL- NCIN Grundprinzıip ableitet, der Begrift des
lichen Gewalt VO Monarchen auf das Par- Politischen der Konkordate se1 der tota-
lament verlagerte und AuUS dem christlichen lLitäre.
Staat der relig1ös indıtferente und laizisti- Die Arbeit ist ausgezeichnet durch C
sche wurde, mußfßte dieses Vetorecht, seiner fassendes geschichtliches Wıssen, erschöp-
Grundlagen beraubt, tallen. Anderseıits kann fende juristische Behandlung aller einschlä-

uch diesem Staat n der AÄAuswir- gigen Fragen, Klarheit un Übersichtlich-
kungen, die die bischöfliche Tätigkeit NOLT- keit der Darstellung, sachliche, SIEIS objek-
wendig 1m öffentlichen Leben hat, nıcht tive un: deshalb durchgehends überzeugende

Begründung. Sie liefert den Bewelils, da{ißgleichgültig SE1IN, welche Persönlichkeiten
Träger des Bischofsamtes sind Da erweist in Konkordatsiragen durchaus nıcht den Ge-
ıch das Erinnerungsrecht der Pol Klausel gensatz einer staats- un: völkerrechtlich un
als das den heutigen Verhältnissen entspre- einer kanonistisch orientierten Auffassung
chende (und 1n jeder Beziehung uch DC- geben braucht. So wird viel beitragen
nügende) Mittel, die staatlıchen Belange bei können einer Annäherung VO  - Staat und
einer Bischofsernennung verftreten, die Kirche, die, WwW1e der Verfasser mit Recht
ber als solche eın kirchlicher Natur I8 staatsfireundlıchebemerkt, yeine bewußt

daß uch dieses Erinnerungsrecht NUr Handhabung der Klausel rechtfertigen‘
als kirchliche Konzession aufgefaßt werden würde. hne jeden Z weifel wird sich der
kann. kirchliche Vertragspartner W 4s über-

Der 7weite Hauptteil legt dıe Rechts- haupt kaum J6 tun wird, auch W
naiur der Pol Klausel dar. Hier wird der rechtlich azu befugt wÄäre wen1-
schon aus der geschichtlichen Entwicklung CI staatlicherseits geäußerten begründeten
sich ergebende Begriff der polıtischen DBe- Bedenken verschließen, I mehr „die Ent-
denken Aaus dem „Wortlaut und der imma- Iremdung 7zwıischen AL und Kirche‘‘, die
nentfen Logik dieser Rechtsfigur“ bestimmt „entscheidend ZuUur Herausbildung der Poli-
als SCSCH die Verfassung gerichtete and- tischen Klausel beigetragen hat‘““ ber-
Jungen des Kandıdaten und 1in ihm begrün- wunden wIird. Bertrams E
dete, die Sicherheit des Staates gefährdende

Inıtia iuris ecclesiastici Protestantium. VonUmstände‘ (112 Damit ist zunächst test-
gestellt, dafß der Begriff des Politischen 1n Johannes Heckel. Sitzungsberichte der Baye-
der Pol Klausel nicht die gesamMtE Staats- rischen Akademıie der Wissenschaften. Phı1ı-
tätigkeit beinhaltet, noch weniger natürlıch losophisch-historische Klasse. Jahrgang 1949,
1 Sinne einer "Lotalıtät des Politischen aui- Heit5 (128 S} München 1950
gefaßt werden kann, sondern 11LU. als ob- ach dem Authören des landesherrlichen
jektiver, positiver Re ch )) Dieser Kirchenregiments 1N Deutschland sah sıch
ist war der Anpassung an die jeweils g- die protestantische Kirche VOLT die otwen-
gebenen onkreten Verhältnisse des KAl- digkeit gestellt, sich selbst ine Kirchen-
lichen Lebens durchaus fähig, doch mu(ß ordnung geben. Dıie theologische Begrün-
sich diese Indiyiduation innerhalb der durch dung für solch eın eigenständiges Recht der
dıe objektiv gegebenen Elemente bestimm- protestantischen Kirche WAar schwıe-
ten renzen halten. riger, als, hauptsächlich unter dem Eıinflufß

Da die polıtischen Bedenken eın objek- VO  - Sohm, die Auffassung weiıt verbrei-
t1v bestimmtes, inhaltlich umschriebenes Ver- tet WAaTrT, da{fß e1in wahres Kirchenrecht der
tragsobjekt darstellen, ist der staatliche Ver- christlichen Kirche, wenigstens sowe1t sS1e
Lragspartner gehalten, S1e 1m Vertragsfalle Luther orientiert ist, wesensiremd se1.

begründen, damıiıt der kirchliche Ver- Demgegenüber sucht vorliegende Abhand-
iragspariner sich davon überzeugen kann, lung den Nachweis erbringen, da diese
da{ S1Ee mit Recht geltend gemacht werden. Auffassung sıch Unrecht auf Luther be-
och begründet die Pol Klausel als solche rutt. Gegenstand der Untersuchung siınd die
kein Vetorecht; somit ist der kirchliche Ver- theologischen Schriften Luthers iwa bis
.rag!  Cr uch Vertragsfalle cht- den Wıttenberger "LThesen (1510)5 öfters frei-
lich nıcht verpflichtet, den betreffeqden lıch wird bemerkt, daß der Reformator in
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diesem Punkt seine Äuffé.ssung 1m wesent- Die Krisis des Existential'ismüs.> Von Georgzlichen uch später beibehalten habe S1tiebers. (103 S Hamburg-Bergedorf, Strom-

Die streng wissenschaftlich geschriebene Verlag. Brosch. 4"“3 Geb 55  ©
Das Buch Kuhns führt 1n einem ohlAbhandlung geht VO dem Grundsatz duS,

dafßs die Auffassung VO Kirchenrecht sıch VO  3 der Existenzphilosophie angeregten,
AuSs der Lehre von der Kirche ergebe. Lu- ber in vieler Hinsicht selbständigen oll-
ther unterscheidet die verborgene Kirche, ZUS ZuUr „Begegnung mit dem Nichts‘‘ Wenn
die Gemeinschaft der wahren Jünger hr1- uch die Vorfahren der heutigen existen-
st1, un dıe allgemeine Kirche, die wr tiellen Denker, VO allem Kierkegaard, stark

ber berücksichtigt werden, handelt sich
darüber hinaus alle Getauftften umtaßt. Die
die verborgene Kirche einschließt, doch mehr ine systematische Ause1n-
verborgene Kıiırche steht ausschliefßlich — andersetzung, als einen geschichtlichen
ter göttlichem Recht; eigenes Recht Überblick. Die Philosophie Jean-Paul Sar-
schaffen ist ihr versagt. Dıe allgemeine ires wird dabei esonders ufs Korn D
Kırche steht unter menschlichem Recht, das OMMMCN, indes werden uch die übrigen
VO der Obrigkeit 1mM Zusammenwirken mit „Existentialisten‘‘, z. B Heidegger un Jas-
den Kirchengenossen geschaffen wird Es pEerS, gewertet Der eigene Standort des Ver-
verpflichtet nıcht als Gesetz 1im Gewissen, fassers ist christlich bestimmt. „Nur teil-
sondern ist aus Liebe vollziehen. weise vermas ich der VO mMIr untersuch-

Zweitellos kann die rage nach der ten Philosophie beizustimmen In der
Existenzphilosophie wird die Krise als 1NEeNatur des Kirchenrechts NUur VO Wesen der Begegnung mit dem Nichts verstanden, dasKırche AaUuUSs beantwortet werden. Damıiıt über- heißt, miıt der Negatıon VO inn un Wirk-sich ber die Unausgeglichenheit VO

Luthers Kırchenbegriif auft seine Auffassung lLichkeit. In Wahrheit, scheint mıir, darf NU:  M

VO Kiıirchenrecht. Auf die daraus erwach- dıe unbegreifliche Fülle VO ınn und Wirk-
senden Schwierigkeiten wird 1n der Abhand- lıchkeit, ott allein, die Rolle des heil-

bringenden erstörers beanspruchen” (S 7)lJung ausdrücklich hıingewilesen. Ja, die Span- Da Heideggers Veröifentlichungen unnungen werden schließlich eigentlichen die Grundzüge sSe1INESs Denkens allenthalbenAntiınomien, die schließlich alle darauf hin-
auskommen, dafß dem Kirchenrecht ehr umstritten sind, ist für uns beson-
der harakter wahren Rechtes zugesprochen ders wichtig sehen, da{ß Kuh: ihn und
wird, ber doch NUr insoweit, als Y Sartre große Strecken weit in einer Linıe

steht Das 111 besagen, daß se1in Urteil überEınzelgewissen anerkannt werde. Damit be- den Freiburger Existentialphilosophen 1em-kommt Sohms Auffassung, das kirchliche lich negatıv ist ADALLTE ist seinen deutschenLeben se1 charısmatischer Natur un 1NS0O-
fern subjektiv, personal bestimmt, eigent- Vorläufern sehr verpflichtet, daß 1990428  -

lıch doch Recht Recht ist Ordnung, (re- seine Philosophie als ine geistreiche und
meinschafitsordnung. Ordnung ber ist nıcht originelle Umwandlung und Aneignung VO  -

subjektiv, sondern objektiv bestimmt. Ge- Gedanken Heideggers beschreiben könnte‘‘
(S 27) der „Heideggers Welt schließt sichmeinschaftsordnung bedart gew1l der Ver-

den Menschen W1e ein Gefängnis, berwirklichung durch die personale Tätigkeit
der Gemeinschaftsglieder, ber s1e selbst hat 5‘ daß Grunde ine Selbstgefangen-
Normencharakter. Die Gemeinschaftsord- nahme ist, die duldet‘“‘ „Heideg-
nung der Kirche ist letztlich bestimmt VO  - SCIS Analysen basieren durchgängig autf der
ihrem Bekenntnis und damıiıt VO  - objekti- Erfahrung der Entfiremdung un Verne1t-

Nung des Kosmos‘“ Den VorwurtVCmn Gegebenheiten; ohne diese ist Kirchen-
des Atheismus richtet das Buch wiederumrecht nıiıcht möglıch. So tführt diese für die

Kenntnis der lutherischen Lehre VO Kirche zuerst Sartre. ber uch VO e1id-
und Recht wertvolle Abhandlung VO  - selbst heißt ‚„„Dennoch kann 99413  3 sich

der rage, ob ine solche i1m Grunde Nur schwer vorstellen, W1Ce ott gründlicher
gemeinschaftsauflösende Auffassung ohl VO menschlichen Gesichtskreis ausgeschlos-

SC  3 werden könnte, als dies 1in e1in und
SC1inN kann.
dıe rechte Auffassung VO Christi Kirche

e1it geschieht“ (S: 151)Bertrams S, J] uch die Gefahr eines yl Solipsismus
grenzenden subjektiven Idealismus‘* wird

Neue Schritten angemeldet S 144) uhn stellt dabei ber
fest, daß sich Heidegger nicht entscheidet,

ZUTr Existenzphilosophie sondern ”wischen Idealısmus und Realıs-
mus :ın der Schwebe bleibt. Er hat auch ein

Begegnung mit dem Nichts, Eın Versuch
über dıe Existenzphilosophie. Von Helmut Auge für en „anderen‘‘ Heidegger, der be=-

Kuhn
Te1ts in ‚Sein un e1it anklıngt und Spa-173 S Tübingen, Mobhr ter die Vorhand gewıinnt. 250 Heideggers(Paui Siebeck) Brosch. spateren Schriften gewinnt die Idee des

Existenzialistische Philosophie. Von Hans Se1ins Bedeutung, obwohl nicht eut-.
Pfeil (94 Paderborn, Ferdinand Schö- lichkeit. Sie überwältigt schließlich die VO  -

Kierkegaard übernommenen Gedankenele-ningh. Brosch. 2.40
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